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§ 284 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Dem Richter, welcher eine Beweisaufnahme infolge eines Auftrages oder Ersuchens vollzieht, kommen die

Befugnisse zu, welche von dem Vorsitzenden bei einer Beweisaufnahme ausgeübt werden, die vor dem

erkennenden Gerichte vor sich geht.

2. (2)Andere auf die Beweisaufnahme sich beziehende richterliche Verfügungen kann ein solcher Richter insoweit

treffen, als sie nicht ausdrücklich dem Processgerichte zugewiesen sind.

In Kraft seit 01.01.1898 bis 31.12.9999
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